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Antrag auf Belegung Zeltlagerplatz Stolle 
(Stand 01.01.2026) 

 

Benutzeranschrift:    
                                                        
Frau / Herr 

 
 
Verein/Schule/Gruppe: 

 
 
Straße / Hausnummer

 
 
PLZ / Ort:  

 
 
Telefon:

 
 
E-Mail-Adresse: 

  
Belegungszeitraum (Datum) 
 
Vortrupp vom                                       bis                                                          Anreise Uhrzeit:                           Uhr

                                                                                                  
Anzahl Teilnehmende 

                                                         
 
Hauptgruppe vom                                bis                                             Uhrzeit An- Abreise                 /                 Uhr

  
Anzahl Teilnehmende                                                              Altersstufe der Teilnehmende 

 
 
Anzahl Tagesgäste                               Zeitraum, von                                 Uhr, bis                              Uhr  

                                                                               
Übernachtung in der/im:        Ferienwohnung     Haus       Zelt     eigenes Zelt           
 
 
Verpflegung:          Vollverpflegung (inkl. Nachmittagsmahlzeit) 
  
                             Frühstück        Mittag          Nachmittagsmahlzeit        Abendbrot       Grillmahlzeit 
                            
                             Stockbrotteig     eigenes Küchenzelt, Selbstversorgung 
 
Extra-Verpflegungswünsche: (Vegetarier, Allergiker etc. bitte detailliert angeben)          Ja         Nein 
 
Grill oder Lagerfeuer (Lagerfeuer, siehe Platzordnung, was zu beachten ist)                   Ja         Nein 

mailto:andrea.alvera@ksb-goettingen-osterode.de
mailto:andrea.alvera@ksb-goettingen-osterode.de


„FRIEDEL ROSENTHAL BEGEGNUNGSSTÄTTE - JUGENDZELTLAGER STOLLE “ DAHLENRODE 
 
 

                          
 
 

Zeltlagerplatz Stolle      Auf der Stolle 1      37124 Rosdorf 
 

 

Organisationsleitung Zeltlagerplatz Stolle 
Andrea Alvera 

Sandweg 5 
37083 Göttingen 

Mobil: 0160/7500168 
E- Mail: andrea.alvera@ksb-goettingen-

d d  

 

Se
ite

 2
 

 
 
Angebot mit wählbaren Erlebnisbausteine:      
 
   Tagesangebot ohne Übernachtung        3- Tagesangebot       5- Tagesangebot  
 

Erlebnisbausteine bitte auswählen: (Robin Hood ab 12 Jahren)     

   Teambuilding  
   Stolle- Rallye   
   Stolle- Olympiade  
   Großgruppenspiele 
   Geocaching 

 
   Robin Hood (ab 12 Jahren) 
   Wildnis erleben 
   Kochen unter freien Himmel (bis ca. 30 Personen pro Gruppe) 
   Nachtwanderung 

 
   Klettern am Baum 
   Niedrigseilparcours 
   Golf mal anders   

                                      
 
     
Anmerkungen:          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich stimme den AGBs und der Nutzerordnung zu.  
  
 
Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________ 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Zeltlagerplatz Stolle 
Stand: 01.01.2026 

Präambel 
Der Zeltlagerplatz Stolle ist eine Einrichtung des Kreissportbundes Göttingen-Osterode e. V. Die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Buchung sowie die Nutzung des 
Zeltlagerplatzes. 

 
 
1. Buchungsanfrage und Vertragsabschluss 

1. Eine Buchungsanfrage ist unverbindlich und stellt noch keine Reservierung dar. 
2. Nach Eingang der Anfrage nimmt der Zeltlagerplatz per E-Mail oder telefonisch Kontakt mit 

den Interessenten auf. 
3. Zur Bearbeitung der Anfrage werden folgende Angaben benötigt:  

o Name und Anschrift 
o gewünschte An- und Abreisedaten 
o Anzahl der Personen 
o Altersstruktur der Gruppe 

4. Ein verbindlicher Nutzungsvertrag kommt zustande durch:  
o ausdrückliche Zusage des Zeltlagerplatzes (mündlich oder in Textform) oder 
o Abschluss eines schriftlichen Nutzungsvertrags. 

5. Erfolgt keine Anreise und liegt keine gültige Stornierung vor, fallen Ausfallgebühren gemäß 
Abschnitt 3 an. 

 
 
2. Preise 

1. Es gelten die vertraglich vereinbarten Preise. 
2. Sind Preise zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht festgelegt, gelten gemäß § 315 

BGB die später bestimmten Preise. 
3. Weichen diese Preise um mehr als 10 % zu Ungunsten des Gastes von den bislang üblichen 

Preisen desselben Zeitraums ab, kann der Gast kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. 
4. Der Zeltlagerplatz informiert den Gast unverzüglich über die endgültige Preisfestlegung. Ein 

Rücktritt ist unmittelbar nach Zugang der Mitteilung zu erklären. 
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3. Stornierung, Rücktritt und Entschädigung 
1. Stornierungen sind schriftlich mitzuteilen. 
2. Es gelten folgende Stornierungskosten:  

o bis 2 Monate vor Belegung: 25 % des Gesamtpreises 
o weniger als 2 Monate vor Belegung: 50 % des Gesamtpreises 
o weniger als 14 Tage vor Belegung: 100 % des Gesamtpreises 

3. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 50,00 € erhoben. 

 
 
4. Ausfallzahlung bei geringerer Teilnehmerzahl 
Reduziert sich die tatsächliche Teilnehmerzahl um mehr als 20 % gegenüber der Anmeldung, werden 
die Tagessätze für mindestens 80 % der angemeldeten Personen berechnet. 

 
 
5. Ergänzende Bestimmungen 

1. Eine exklusive Nutzung des Geländes ist ab einer Gruppengröße von 100 Personen möglich. 
2. Anreise- und Abreisezeiten:  

o Wochentage: Anreise ab 9:00 Uhr, Abreise bis 11:00 Uhr 
o Wochenenden: Anreise Freitag ab 15:00 Uhr, Abreise Sonntag bis 12:00 Uhr 

 
 
6. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen des Nutzungsvertrags, der Reservierungszusage oder dieser 
AGB bedürfen der Schriftform. 

2. Einseitige Änderungen durch den Gast sind unwirksam. 

 
 
7. Haftung 

1. Der Betreiber haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
seiner Mitarbeitenden entstehen. 

2. Für Wertgegenstände, persönliche Ausrüstung, Bargeld und elektronische Geräte der Gäste 
wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen keine Haftung übernommen. 

3. Die Aufsichtspflicht über Kinder- und Jugendgruppen liegt während des gesamten Aufenthalts 
bei der jeweiligen Gruppenleitung. 

4. Für durch Gruppenmitglieder verursachte Schäden an Gebäuden, Einrichtungen, Mietmaterial 
oder Außenanlagen haftet die Gruppe in vollem Umfang. 

5. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für witterungsbedingte Ausfälle oder 
Nutzungseinschränkungen. 
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8. Brandschutz und Sicherheit 

1. Den Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten. 
2. Offenes Feuer, Lagerfeuer und Grillen sind ausschließlich an ausgewiesenen Feuerstellen 

erlaubt. 
3. Rauchen ist nur in gekennzeichneten Bereichen zulässig. 
4. Fluchtwege, Feuerlöscher, Hydranten und Notausgänge müssen stets frei zugänglich sein. 
5. Private Heizgeräte, Stromverteiler oder elektrische Anlagen dürfen nur nach vorheriger 

Genehmigung genutzt werden. 
6. Brände oder sicherheitsrelevante Vorfälle sind unverzüglich dem Personal zu melden. 

 
 
9. Verhalten auf dem Gelände 

1. Die Gäste verpflichten sich zu rücksichtsvollem Umgang mit anderen Gruppen, den 
Einrichtungen und der Natur. 

2. Ruhezeiten gelten – sofern nicht anders vereinbart – von 22:00 bis 7:00 Uhr. 
3. Das Gelände ist sauber zu halten; Müll ist ordnungsgemäß zu trennen und zu entsorgen. 
4. Das Mitbringen illegaler Substanzen, Waffen oder pyrotechnischer Artikel ist verboten. 

 
 
10. Nutzung von Einrichtungen und Material 

1. Bereitgestelltes Material und Räumlichkeiten sind zweckgebunden zu nutzen. 
2. Schäden oder Defekte sind umgehend zu melden. 
3. Ausgeliehenes Material ist vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 
4. Das Laden von Elektrofahrzeugen ist nicht gestattet. 

 
 
11. Hausrecht 

1. Das Personal des Zeltlagerplatzes übt das Hausrecht aus. 
2. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die AGB oder das Hausrecht können Personen oder 

Gruppen des Geländes verwiesen werden. 
3. In solchen Fällen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. 
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12. Datenschutz 

1. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Buchung und 
Durchführung des Aufenthalts verarbeitet. 

2. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies für die Vertragsdurchführung erforderlich ist 
oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

3. Weitere Informationen enthält die Datenschutzerklärung des Kreissportbundes 
Göttingen-Osterode e. V. 
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Nutzerordnung 

für den Jugendzeltlagerplatz Stolle 

1. Geltungsbereich 
Die Nutzerordnung gilt für alle Nutzerinnen und Nutzer, Besucher sowie Begleitpersonen des 
Jugendzeltlagerplatzes Stolle. 
Mit der Nutzung der Anlage erkennt jede Nutzergruppe diese Ordnung verbindlich an. 

 
 
2. Allgemeine Pflichten 

1. Die Anlage, Gebäude und Einrichtungen sind pfleglich und bestimmungsgemäß zu nutzen. 
2. Den Anweisungen der Organisationsleitung und beauftragter Personen ist 

uneingeschränkt Folge zu leisten. 
3. Jede Nutzergruppe trägt die Verantwortung für das Verhalten aller Teilnehmenden und 

Begleitpersonen. 

 
 
3. Feuer, Grillen und Brandschutz 

1. Grill- und Lagerfeuer sind nur an ausgewiesenen Feuer- und Grillstellen erlaubt. 
2. Feuer sind vorab verbindlich mit der Organisationsleitung abzustimmen. 
3. Lagerfeuer sind zusätzlich bei der Gemeinde Rosdorf (Ordnungsamt/Gefahrenabwehr) zu 

genehmigen. 
4. Es gelten die Bestimmungen gemäß § 35 Niedersächsisches Waldgesetz (NWaldLG). 
5. Beim Verlassen der Feuerstelle ist das Feuer vollständig zu löschen. 
6. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist auf dem gesamten Gelände ausnahmslos 

untersagt. 

 
 
4. Ordnung, Umwelt- und Naturschutz 

1. Das Laden von Elektrofahrzeugen ist nicht gestattet. 
2. Müll ist gemäß der Anlage „Müllentsorgung“ ordnungsgemäß zu trennen. 
3. Der Wildschutzzaun ist jederzeit geschlossen zu halten; das Eingangstor ist nachts 

zwingend abzuschließen. 
4. Lebensmittel dürfen im Außenbereich weder offen gelagert noch weggeworfen oder in 

offenen Behältern entsorgt werden. 
5. Das Barfußlaufen erfolgt auf eigene Gefahr. 
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5. Gebäude, Anlagen und Sicherungspflichten 
Beim vorübergehenden Verlassen des Platzes stellt die Nutzergruppe sicher, dass 

• Sonnenschirme, 
• Gebäude, 
• Eingangstor sowie 
• Schranke 

ordnungsgemäß geschlossen bzw. gesichert sind. 

Bei Sturm oder Gewitter sind Zelte eigenverantwortlich zu räumen; Sonnenschirme sind 
unverzüglich zu schließen. 

 
 
6. Hygiene und Gesundheitsschutz 

1. Zwischen An- und Abreise ist die Nutzergruppe für die Einhaltung der gesetzlichen 
Hygienevorgaben verantwortlich. 

2. Die entsprechenden Regelungen liegen vor Ort aus und können auf Wunsch bereitgestellt 
werden. 

3. Bei Nutzung der Küche sind alle geltenden Hygiene- und Lebensmittelvorschriften 
einzuhalten. 

 
 
7. Mehrfachbelegung 
Bei Mehrfachbelegung der Anlage sind gegenseitige Rücksichtnahme und die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen anderer Gruppen verpflichtend. 

 
 
8. Haustiere 

1. Das Mitbringen von Haustieren bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Organisationsleitung. 

2. Hunde sind auf dem gesamten Gelände stets an der Leine zu führen. 
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9. Rauchen und Alkohol 

1. Rauchen ist ausschließlich im ausgewiesenen Raucherbereich oberhalb des 
Küchengebäudes erlaubt. 

2. Der Konsum von Alkohol ist im Sinne des Jugendschutzes auf ein Minimum zu 
beschränken; die Nutzergruppe ist für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften 
verantwortlich. 

 
 
10. Freibadbereich 

1. Im Freibadbereich sind zerbrechliche Gegenstände und Lebensmittel verboten. 
2. Die Aufsichtspflicht liegt vollständig bei der jeweiligen Nutzergruppe. 
3. Die Nutzergruppe haftet für Schäden oder Unfälle, die aus mangelnder Aufsicht entstehen. 

 
 
11. Multifunktionsspielfeld und Niedrigseilparcours 

1. Das Multifunktionsspielfeld darf nur mit sauberen Turnschuhen ohne Stollen betreten 
werden. 

2. Das Klettern in den Netzen des Spielfelds ist untersagt. 
3. Das Mitbringen von Lebensmitteln und zerbrechlichen Gegenständen ist nicht erlaubt. 
4. Der Niedrigseilparcours darf ausschließlich unter Aufsicht eines Stolle-Teamers genutzt 

werden. 

 
 
12. Abreise, Übergabe und Haftung 

1. Am Abreisetag sind der gesamte Platz und alle genutzten Gebäude besenrein und gemäß 
Anlage „Reinigung des Platzes und Gebäude“ zu übergeben. 

2. Während des Aufenthalts entstandene Schäden werden durch den Vermieter behoben 
und der Nutzergruppe in Rechnung gestellt. 

3. Die Nutzergruppe haftet für alle von ihr verursachten Schäden an Gebäuden, Anlagen und 
Inventar. 
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13. Hausrecht und Sanktionen 
Der KreisSportBund Göttingen-Osterode e. V. übt das Hausrecht aus. 
Bei Verstößen gegen die Nutzerordnung können Gruppen verwarnt, des Geländes verwiesen 
oder von zukünftigen Nutzungen ausgeschlossen werden.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrea.alvera@ksb-goettingen-osterode.de
mailto:andrea.alvera@ksb-goettingen-osterode.de


„FRIEDEL ROSENTHAL BEGEGNUNGSSTÄTTE - JUGENDZELTLAGER STOLLE “ DAHLENRODE 
 
 

                          
 
 

Zeltlagerplatz Stolle      Auf der Stolle 1      37124 Rosdorf 
 

 

Organisationsleitung Zeltlagerplatz Stolle 
Andrea Alvera 

Sandweg 5 
37083 Göttingen 

Mobil: 0160/7500168 
E- Mail: andrea.alvera@ksb-goettingen-

d d  

 

Se
ite

 11
 

 

Müllentsorgung und Mülltrennung 

Die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle obliegt dem Nutzer. Auf dem gesamten Gelände 
gelten die gesetzlichen Vorgaben zur Abfalltrennung. Fehlende oder unsachgemäße 
Mülltrennung kann zu zusätzlichen Kosten führen, die dem Nutzer in Rechnung gestellt werden. 

Abfalltrennung: 

• Restmüll (graue Container) 
• Papier/Pappe (blaue Container) 
• Verpackungen/Plastik (gelbe Container) 
• Glas (Glascontainer) 

Wichtig: 
Sperrmüll darf nicht im Restmüll entsorgt werden. Er ist vom Nutzer selbstständig zu einer 
zugelassenen Entsorgungsstelle zu bringen. 

 

Reinigung des Zeltplatzes und der Gebäude 

Vor der Abreise müssen alle genutzten Bereiche ordnungsgemäß und sauber übergeben werden. 

• Die gemietete Küche ist hygienisch sauber zu hinterlassen. 
• Alle Gebäude sind besenrein zu übergeben und in ihren ursprünglichen Zustand zu 

versetzen. 
• Grobe Verschmutzungen sind durch den Nutzer zu entfernen. 
• Außergewöhnliche oder starke Verschmutzungen, die durch den Vermieter beseitigt 

werden müssen, werden zusätzlich berechnet. 
• Schäden sind spätestens bei der Abnahme zu melden; die entstehenden Kosten trägt der 

Nutzer. 
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Reinigungsanforderungen im Detail 

Küche 
• Kühlschränke leeren und reinigen 
• Geschirr ordentlich einräumen, Schränke auswischen 
• Herd, Arbeitsflächen und Spülbecken hygienisch reinigen 
• Abfalleimer leeren und reinigen, Müll ordnungsgemäß entsorgen 
• Fußboden fegen und feucht wischen 

 
 

 
Sanitäre Einrichtungen neben der Küche: 
Toiletten und Duschen hygienisch sauber übergeben. 
 

 
 
Außenbereich der Küche: 
Alle Flächen feucht abwischen, Boden fegen, grobe Verschmutzungen mit Wasser entfernen. 
 

 
 
Außenbereich 

• Müll vollständig aufsammeln und entsorgen (Mülltrennung beachten) 
• Mülleimer leeren 
• Tische feucht abwischen 
• Feuerstelle ordnungsgemäß hinterlassen 

 
 

 
Sanitäranlagen 
• Mülleimer entleeren 
• Grobe Verschmutzungen an Waschbecken, Toiletten und Duschen entfernen 
• Böden fegen und bei Bedarf feucht wischen 
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Übernachtungshäuser 

• Müll entsorgen 
• Böden fegen; bei starker Verschmutzung feucht wischen 

 
 
 
Zelte 

• Müll sammeln und entsorgen (Mülltrennung beachten) 
• Zeltboden fegen und Verschmutzungen entfernen 
• Genutzte Werkzeuge vollständig und geordnet zurücklegen 

 
 

 
Blockhaus / Gemeinschaftsraum 

• Müll entsorgen und Kaminasche ordnungsgemäß beseitigen 
• Tafel, Tische und Spülbecken reinigen 
• Böden fegen; bei starker Verschmutzung feucht wischen 

 
 
Sportpalast 

• Müll entsorgen (Mülltrennung beachten) 
• Tische und Theke feucht abwischen 
• Fußboden fegen; bei starker Verschmutzung feucht wischen 
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